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QSom ft* gaffifcfyen ©emerfce*
3n einet Verfammlung be«©eroerbeoerban=

be« non ©t. ©allen unb Umgebung routbe 9tat=
fd&lag gepflogen übet fragen, ble geh au« ben abnor»
malen Söertjälmiffen bet gegenroättigen Sriegejeit ent
roicfelt haben. den Settfaben p biefer Beratung bildete
ein gutorientierenbe« fReferat be« Vizepräfibenten be«

ft. gaßifchen ©etcetbeoetbanbe«, £>?tw Auguft ©cgir»
mer, ©olpt, in roelchem bie einzuklagenden SOBege nam»
haft gemalt roerben, um ba« ©eroetbe einigermcgen
lebensfähig p erhalten.

der Referent erinnerte baran, roas in ©t. ©allen im
Saufe ber legten fect)§ SRonate getan morben ig, um
fRotbedürftige p untesftühen. 25a§ mar eine Aufgabe
unferer dringlicher aber erfchetnt eine anbete Auf»
gäbe: bte Vefcfjaffung con Arbeit. ®enn mit ber
Arbeitsgelegenheit fällt ganj ober boch mehr ober roeniger
ba« UntergütpngSbebürtni« bahln. @§ ift mit anfehn»
liehen Summen für bie Arbeitèlofen corgeforgt morben;
aber für ben felbftänbigen ©eroerbeftanb ift bis bato
nicht« gesehen. Unb bodh roelg man, bag e§ in gegen»
roärtiger 3eit fchr roenige ©eroerbetretbenbe gibt, feien
es Çanbroetfer ober Saufleute, bie ihren §auëganb au«
bem ©rtrage ihre« ©efchâfteê erhalten tonnen. Am fcglimm»
ften fteht e« tn biefer Vezielpng im Saugern erbe, ba«
fchon lange cor bem Ausbruch de« Sriege« ferner bar»

nieberlag. @« ift anpnehmen, bag auf biefem ©ebtete
auch aact) ber Veenbigungbe« Stiege« noch feineSroeg« fo
fehneß eine Vefferung'de« ©efchäftSgange« eintreten roirb.

@« finb in letter ^eit niele Arbeiter in« Au§»
lanb gfpgen, um bort p arbeiten; aber ba« bebeutet
feine ©rletdjlerung ber im Çanbroerf befiehenben Stift«
unb noch otel roeniger etne Vefeiiigung berftlben. @§

gibt etne etnzige 8öfang: dte Vef Raffung non 31 r»
beit unb baran haben ber Staat und bie ©emetnben
ein pletd) hohe« Qntereffe.

©§ ift biefen SBinter im Sief baut» ef en ber ©tabt
©t. ©aßen jtemlich lebhaft gearbeitet morben, roogegen
ha« £ Oybaum ef en brach lag. Unb hoch fehlt e§ nicht
an fgrojeften unb brtnglicfjen Aufgaben legtgenannter
Art. ©rpeßung eine« päbtifchen Vathaufe«, ©rmeiterung
be« VrühltoreS, Umbau ber alten fßop unb Steubau be«

ftäbtifchen SRufeum«. • Unb rote einmal biefe Sauten tn
©ang fämen, mürbe auch ber prioate Unternehmung«»
geift einfetten, befonber« bei ben Anftögesn. 3n pleiter
Sßetfe foUte ber ©taat norgehen; ihm fehlt e« nicht an
Unternehmungen bringlicher Art. Unb ber ©taat hat
Srebit! daneben foflten bie ©eroerbetretbenben, eoentl.

auf genoffenfchaftltchem SOBege, bte ßerfteßung con Special»
artifeln betreiben, damit fönnte bem ßanbroerf mehr
ftabile Vefchäfiigung ermachfen. ©emeint ftnb damit
Artifel, melche mir bisher com Auêlanbe beziehen mugten.

An ben mit allgemeinem Vetfaß aufgenommenen Vor»

trag fnüpfte peg eine fegr rege dtSfuffion, au« melier
erfrchtlich mar, bag bte Vorarbeiten für ben Sauf»
hau«burdhbruch fo mett geförbert finb, bag bie ©ache

nun ganz roohl cor bie Vürgeroerfammlung gebracht roerben
fönnte. gür ba« Völfermufeum finb 800,000 gt.
fegon bereit ; e« roirb zirfa etne SRißion foften. die fßläne
ftnb be« Srtege« roegen noch im fRücJpanbe; bie ©ache
aber fönnte hoch in furzer ßeit fpruchretf gemacht roer-
ben. S)a« ©letcge gilt com alten fgoftgebäube; roenn

auch bte delephonabteilnng noch im oberen Seile be«

©ebäube« ift, fo fönnten beêroegen bte Umbauten tn ben

unteren iRäumen boch beginnen.
Staegbem peg eine Anzahl Votanten über biefe« Shema

auSgefprodjen hatten, erfolgte etnftimmig bte ©enehmi»

gung be« Sejte« einer an ben ©tabtrat phanben be«

©emeinberate« foroie an ben DrtSoerroaltüngSrat p rieh'
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tenben ©ingäbe, tn roelcher eine möglichft balbige $n»
angriffnahme ber betreffenben Vrojefte befürroortet roirb.

die zweite befchloffene ©ingabe betreffend etne ben
ceränberten 3citüerhäii niffen unb ben Umftänben Vedj»
nung tragenbe Verücfficgttgung ber Abonnenten für elef»
trifte Sraft cerutfachte roenig dièfuffton; ber ©nte
rourf ber ©eingäbe rourbe etnftimmig gutgehetgen.

3ur Sprache famen noch bte Setftungen Der etbge»
nöififchen darlehenêfaf fe, bie für bie SrtegSjeit
gegrünbet rootben ift. @« rourbe betont, bag fie tn ge»

roiffen gäflen, roo e« fich um Vohftoffe unb geroiffe ßalb»
fabrifate hanbelte, ba unb bort fchon gute dtenfte ge»

leiftet hat. Aucf) bie S)ireftion ber Santonalbanf
hat tn biefer Vejtefpng fchähenSroerte« ©ntgegenfommen
gezeigt.

©ine im 2luguft com Verbanbe aufgenommene ©tati»
ft if roetft au«, bag in ©t. ©allen unb Umgebung oon
3571 cor bem Srtege befchäftigt geroefenen ^Bauarbeitern
nach 3lu^btuch be« Srtege« blog nodh 1076 in Slrbeit
ftanben; ein beutlic^er Veroei« für ben ©ttKftanb be«
Vaugeroetbe«.

®ie ße^rlinö^frage
im unb ©etoerbe*

SBenn man bie groge Verantroortung berüdEftc^tigt,
bie etn fpnbroeriSmeifter ober ©eroerbetreibenber bei
©infteflung etne« Sehrling« übernimmt, fann man roohl
oerftehen, bag mancher SReifter bte iîlusbilbung eine«
Sehrling« nicht gerabe al§ befonbete« Vergnügen emp»
finbet. Unb boch ift bte 8ehtHng«au«bilbung, bte §eran=
bilbung eine« Vacijrouchfe« für ba« gefamte ^»anbroerf
unb ©eroerbe überaus notroenbig unb jeder ÜRetfter, bem
an ber Vlüte feine« Stande« aelegen ip, erfennt e« al§
feine cornehmfte moralifche iPfl chi, feinem ©tanbe einen
Ptachrouch« p erjtehen, ber bem ^janbreerf unb ©eroerbe
©hre medht. 3hm ifi e« noch länge flicht gletchgittig,
roelche« ÜRaterial bem fpanbroerf unb ©eroerbe pr 3lu§»

bilbung pgeführt roirb, ober roie bie jungen Seute für
ihren Sebenèbebarf herangezogen unb corgebübet roerben.

SetDer hat fich allgemetn tn fianbroerf unb ©eroerbe
etn fühlbarer SRangcl an geeianeten Sehr fingen bemerfbar
gemacht, ©o berichtet bie 3Jlih*sabl ber ^anbroerfer»
unb ©eroerbeoereine con etner fehr empftnblichen 3lb»

nähme be« ßugange« an Sehrlingen. dtefe burä) bie
^»ochfonjunfcur bebtngte SRifete ift al§ fchroere Salamität

p bezeichnen, beren Vehebung im Qntereffe be« ©anb»
roerf« unb ©eroerbe« btingenöft erforderlich tp. @« iP
gerabeju etne Sebenëfrage für £>anbroerf unb ©eroerbe,
bag nidf)t nur genügend, nein, bag cor aßen Singen ge»

eignete Sehtlinge für ba« ^anbroerf und ©eroerbe ge»

roonnen roerben.
SSJtan hat bann auch p aflerlel SRitteln gegriffen, um

der Sehrfingënot zu begegnen. @§ rourbe unb roirb afler»
ort« in berVrcffe darauf htngemiefen, roelch' groge Ve=

.beutung bie Verufêroahl für ben bte Schule cerlaffenben
Snaben hat. Such bie Schule gibt cielerort« neuerbtng«
^inroetfe unb Slufflärung. Viel erteilt hat man bisher
aber nicht.

Qn deutfchlanb reiß man nun biefe Angelegenheit
ber Çanbroexfsfammer übertragen. SRag bie Sehrling«»
nermittlung auch flicht Z« ben bereiten Aufgaben der
£anbroetfèfamener gehören, fo hat pe boch groge« 3nter»
effe baran, geh biefer Aufgabe zu unterziehen, unb pe

oermag oor aßen dtngen biefe Aufgabe in etner geradezu
idealen Söetfe durchzuführen. SRan emppehlt zu«ächft
etne fppematifche Aufflärung ber Sehrer unb ©chüler
ber Volfsfdhulen. ©in furzer fitnroei« be« Sehrer« oor
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Vom st. gallischen Gewerbe.
In einer Versammlung des Gewerbeverban-

des von St. Gallen und Umgebung wurde Rat-
schlag gepflogen über Fragen, die sich aus den abnor-
malen Verhältnissen der gegenwärtigen KriegSzeit ent
wickelt haben. Den Leitfaden zu dieser Beratung bildete
ein gutorientierendes Referat des Vizepräsidenten des
st. gallischen Gewerbeoerbandes, Herrn August Schir-
mer, Sohn, in welchem die einzuschlagenden Wege nam-
haft gemacht werden, um das Gewerbe einigermaßen
lebensfähig zu erhalten.

Der Referent erinnerte daran, was in St. Gallen im
Laufe der letzten sechs Monate getan worden ist, um
Notbedmftige zu unwstützen. Das war eine Aufgabe
unserer Zeit. Dringlicher aber erscheint eine andere Auf-
gäbe: die Beschaffung von Arbeit. Denn mit der
Arbeitsgelegenheit fällt ganz oder doch mehr oder weniger
das Unterstützungsbedürinis dahin. Es ist mit ansehn-
lichen Summen für die Arbeitslosen vorgeforgt worden;
aber für den selbständigen Gewerbestand ist bis dato
nichts geschehen. Und doch weiß man, daß es in gegen-
wärtiger Zeit sehr wenige Gewerbetreibende gibt, seien
es Handwerker oder Kaufleute, die ihren Hausstand aus
dem Ertrage ihres Geschäftes erhalten können. Am schlimm-
sten steht es in dieser Beziehung im Baugewerbe, das
schon lange vor dem Ausbruch des Krieges schwer dar-
ntederlag. Es ist anzunehmen, daß auf diesem Gebtete
auch nach der Beendigung des Krieges noch keineswegs so

schnell eine Besserung'des Geschäftsganges eintreten wird.
Es sind in letzter Zeit viele Arbeiter ins Aus-

land gezogen, um dort zu arbeiten; aber das bedeutet
keine Erleichterung der im Handwerk bestehenden Krisis
und noch viel weniger eine Beseitigung derselben. Es
gibt eine einzige Lösung: Die Beschaffung von Ar-
be it und daran haben der Staat und die Gemeinden
ein gleich hohes Interesse.

Es ist diesen Winter im Tiefbauwesen der Stadt
St. Gallen ziemlich lebhaft gearbeitet worden, wogegen
das Hochbauwesen brach lag. Und doch fehlt es nicht
an Projekten und dringlichen Aufgaben letztgenannter
Art. Erstellung eines städtischen Rathauses, Erweiterung
des Brühltores, Umbau der alten Post und Neubau des

städtischen Museums. - Und wie einmal diese Bauten in
Gang kämen, würde auch der private Unternehmunqs-
geist einsetzen, besonders bei den Anstößnn. In gleicher
Weise sollte der Staat vorgehen; ihm fehlt es nicht an
Unternehmungen dringlicher Art. Und der Staat hat
Kredit! Daneben sollten die Gewerbetreibenden, eventl.

auf genossenschaftlichem Wege, die Herst-llung von Spezial-
artikeln betreiben. Damit könnte dem Handwerk mehr
stabile Beschäftigung erwachsen. Gemeint sind damit
Artikel, welche wir bisher vom Auslande beziehen mußten.

An den mit allgemeinem Beifall aufgenommenen Vor-
trag knüpfte sich eine sehr rege Diskussion, aus welcher

ersichtlich war, daß die Vorarbeiten für den Kauf-
Hausdurchbruch so weit gefördert sind, daß die Sache

nun ganz wohl vor die Bürgerversammlung gebracht werden
könnte. Für das Völkermuseum sind 800.000 Fr.
schon bereit; es wird zirka eine Million kosten. Die Pläne
sind des Krieges wegen noch im Rückstände; die Sache
aber könnte doch in kurzer Zeit spruchreif gemacht wer-
den. Das Gleiche gilt vom alten Postgebäude; wenn
auch die Telephonabtkilo ng noch im oberen Teile des

Gebäudes ist, so könnten deswegen die Umbauten in den

unteren Räumen doch beginnen.
Nachdem sich eine Anzahl Votanten über dieses Thema

ausgesprochen hatten, erfolgte einstimmig die Genehmi-

gung des Textes einer an den Stadtrat zuhanden des

Gemeinderates sowie an den Ortsverwaltüngsrat zu rich-
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tenden Eingabe, in welcher eine möglichst baldige In-
angriffnahme der betreffenden Projekte befürwortet wird.

Die zweite beschlossene Eingabe betreffend eine den
veränderten Zeitverhäli nissen und den Umständen Rech-
nung tragende Berücksichtigung der Abonnenten für elek-
irische Kraft verursachte wenig Diskussion; der Ent-
wurf der Eiingabe wurde einstimmig gutgeheißen.

Zur Sprache kamen noch die Leistungen der eidge-
nössischen Darlehenskasse, die für die Krtegszeit
gegründet worden ist. Es wurde betont, daß sie in ge-
wissen Fällen, wo es sich um Rohstoffe und gewisse Halb-
fabrikate handelte, da und dort schon gute Dienste ge-
leistet hat. Noch die Direktion der Kantonalbank
hat in dieser Beziehung schätzenswertes Entgegenkommen
gezeigt.

Eine im August vom Verbände aufgenommene Stati-
stik weist aus, daß in St. Gallen und Umgebung von
357 l vor dem Kriege beschäftigt gewesenen Bauarbeitern
nach Ausbruch des Krieges bloß noch 1076 in Arbeit
standen; ein deutlicher Beweis für den Stillstand des
Baugewerbes.

Die Lehrlwgsfrage
im Handwerk und Gewerbe.

Wenn man die große Verantwortung berücksichtigt,
die etn Handwerksmeister oder Gewerbetreibender bei
Einstellung eines Lehrlings übernimmt, kann man wohl
verstehen, daß mancher Meister die Ausbildung eines
Lehrlings nicht gerade als besonderes Vergnügen emp-
findet. Und dock ist die Lehrlingsausbildung, die Heran-
bildung eines Nachwuchses für das gesamte Handwerk
und Gewerbe überaus notwendig und jeder Meister, dem
an der Blüte seines Standes gelegen ist, erkennt es als
seine vornehmste moralische Pfl cht. seinem Stande einen
Nachwuchs zu erziehen, der dem Handwerk und Gewerbe
Edre macht. Ihm ist es noch länge nicht gleichgiltig,
welches Material dem Handwerk und Gewerbe zur Aus-
bildung zugeführt wird, oder wie die jungen Leute für
ihren Lebensbedarf herangezogen und vorgebildet werden.

Leider hat sich allgemein in Handwerk und Gewerbe
ein fühlbarer Mangel an geeigneten Lehrlingen bemerkbar
gemacht. So berichtet die M.hrzahl der Handwerker-
und Gewerbevereine von einer sehr empfindlichen Ab-
nähme des Zuganges an Lehrlingen. Diese durch die
Hochkonjunktur bedingte Misere ist als schwere Kalamität
zu bezeichnen, deren Behebung im Interesse des Hand-
werks und Gewerbes dringenvst erforderlich ist. Es ist
geradezu eine Lebensfrage für Handwerk und Gewerbe,
daß nicht nur genügend, nein, daß vor allen Dingen ge-
eignete Lehrlinge für das Handwerk und Gewerbe ge-

wonnen werden.
Man hat dann auch zu allerlei Mitteln gegriffen, um

der Lehrlingsnot zu begegnen. Es wurde und wird aller-
orts in der Prisse darauf hingewiesen, welch' große Be-
deutung die Berufswahl für den die Schule verlassenden
Knaben hat. Auch die Schule gibt vielerorts neuerdings
Hinweise und Aufklärung. Viel erreicht hat man bisher
aber nicht.

In Deutschland will man nun diese Angelegenheit
der Handwerkskammer übertragen. Mag die Lehrlings-
Vermittlung auch nicht zu den direkten Aufgaben der
Handwerkskammer gehören, so hat sie doch großes Inter-
esse daran, sich dieser Aufgabe zu unterziehen, und sie

vermag vor allen Dingen diese Aufgabe in einer geradezu
idealen Weise durchzuführen. Man empfiehlt zunächst
eine systematische Aufklärung der Lehrer und Schüler
der Volksschulen. Ein kurzer Hinweis des Lehrers vor
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Dftern genügt rtid&f, bereits einige gaßre »or Berlaffen
ber ©dßule muß ber Knabe auf bte Vorteile ßingerotefen
werben, weldße ißm baS ©rletnen eines jpanbmetfS ober
eines ©ewetbeS bietet. ©S ift ftcb)ertic§ nidßt Unrest,
wenn man glaubt, baß ein jielberoufjter £)tnroeiS, eine
wleberßolte en ergifche Slufüärung »on ©tfolg gefrönt
fein roirb. 2Bir fteßen fogar auf bem ©tanbpunft, bag
biefe arbeit nießt auf bte BolfSfdßule befdßränft btetben,
fonbetn z®edfmäßig audb auf bie SR it tel- unb ^ö^exn
©deuten auSgebebnt werben müßte.

Biele folder jungen Beute werben Kaufmann, Beamte
aller art unb erreichen ©eßälter, bie im etfien Sabrant
in ben meitauS melften gaüen burdßaus nicht ßößer ftnb
als bie Sößne oieter $anbwetfSgefelIen. Qn fpäteren
Qaßren ber ©elbftänbigfeit aber werben fte ibre beffete
©dßulbübung ganz befiimmt nid^t als unnüßen BaUaft
empfinben. @S ift gar feine grage, baß gerabe bie £>anb=
wetfSfammern bie rechten gaftoren ftnb, bte oueb tn ben
böberen ©dßulen mit ©rfolg aufflärenb unb werbenb
tätig ifetn fönnen. SBte biefe SBerbearbeit einzuleiten unb
burdjzufüßren ift, muff naturgemäß bem ©efchidf unb bem
®aft beS BorfteßerS ber £>anbroerfSfammer überlaffen
bleiben. SRan barf nidht oergeffen, baß bie fpanbmerfS»
fammer burdb ihre jätigfeit btejenigen SReifter fennen lernt,
bie zur ßeßrlingSauSbilbung nidht geeignet ftnb, unb emp»
ficblt, ben SBünfdßen foldßet SReifter nach Sebrlingen mit
größter Borfichi entgegen p fommen. ®ann ift bie £>anb»
wetîèfammer tn ber Sage, bie Berechtigung pr annähme
weiterer Beßrlinge beurteilen p fönnen, auch über bie

Beftimmungen ber fiöcßftzaßl ber p befcßäftigenben ßeßr«

linge für bie einzelnen Berufe Berorbnungen p erlaffen.
audß bte moralifdße ©eite fommt tn grage. ®le £ätig=
feit ber SeßrlingSoermitllung unb bte ber Überwachung
ber »ermittelten Sebrltnge ift febr eng miteinanber »er»
wanbt, ba ja bie BeßrlinaSoermitilmtg auch feie motalifdß?
Berantwortung für bas SBoßlergeßen beS jungen SRenfdßen
in fteß fcßlitßt.

SBir tn ber ©dßroetz haben bie 3nftitution beS ßeßr-
HngS=BatronateS, welcße eine nußbrtngenbe ®äiigfett in
allen Seilen entfaltet. Könnte nicht ein „SRehr" ge-
leiftet werben? Könnten meßt bie fantonalen ©ewerbe-
»etbänbe, ja jebe einzelne ©ewerbefellton unb oor allem
bie BerufSoetbänbe fteß ber SeßrlingSfrage tntenfioer an-
nehmen? Könnte nießt »on ben fantonalen gfabuftrte-
unb ©rzießungSbepartement auS, à la §anbwerfSfammer
tn ®eutfdßlanb ben Beßrem wegleitenbe SBetfung erteilt
werben? ©ewiß ja!

Übet bie ©rünbung non

Straften- unb ffiaftertnngcnnftcnliftnftcn
ridßtet baS Baubepartement beS KantonS Sujern
folgenbeS KreiSfcßreiben an bte ©emeinben:

Sie Straften« unb iDafferbaugenoffenfcljaften
fi«6 îferyeratieneit 6es fantonalen öffetttlicijen
Hechtes nttb tticftt bes fclj tuet3erifeben prinat«
rechtes, gür fte ftnb maßgebenb § 52, abf. 2, BeS

ßwilgefeßbucßeS, § 87 ber luserntfdben ©taatSoerfaffung,
bie §§31 unb 32 beS lujernifcßen ©infüßrungSgefeßeS
jum ^ioilgefeßbucß, ba§ ©traßengefeß, baS SBafferredßtS-
gefeß, baS ©efeß betreffenb bie Ünterftüßung »on Boben»
»erbefferungen unb bte Berorbnung betreffenb bie Bet-
tragSpflidßten im Straßen- unb SBaffetbau.

I. (Entftetjuns ber Straften« nttb lüafferbau«
genoffenfdjaften.

®ie ©enoffenfeßaft entfteßt als tßerfönlidßfeit unb
wirb baßer ßanblungSfäßig, wenn fte organiftert ift, b. ß.

wenn ißre Organe (Borftanb, SReehnungSreoiforen ufro.)
gewäßlt unb ißre ©tatuten »om 5Rf gierungSrate geneß-
migt worben ftnb (§ 31 beS ©InfüßrungSgefetjeS jum
3ioilgefcßbuch). ©ie bebarf alfo feiner ©intra*
gung ins ^anbelSregifter.

Qn ißter ©ntfteßung unterfdßetbet fid) biefe Irt »on
©enoffenfdßaften »on ber ©enoffenfdßaft beS Obligationen-
redßteS (.art. 678 ff.) babureß, büß fte nicht mit ber ©tn»

trogung tnS fpanbetSregifter SRechtSperfönlidßfett erlangt,
fonöern mit ber ©eneßmigung ißreS fReglementeS buteß
ben fRegterungSrat. ©ine ©tntragung inS ^anbelSregifter
ift bei richtiger Konftituierung unb abfaffung ber ©ta»
tuten nicßl etnmal möglich, waS fpejiell aus ben auS»

füßrungen fub 3iff. Iii refultiert.

II. gtpeef 6er Straften« nn6 iüafferbau-
çjenoffenfcftaften.

3wccf finb bie ©rfteüung unb ber Unterhalt eines

öffentlichen SBerfeS (©traßenbauten, ©traßenforreftionen,
©ntwäfferungen, gluß» unb Bacß-Korreftionen uf®.).
®iefer 3®ecf tft ein öffentlicher unb muß auS öffentlichen
©rünben burdßgefüßrt werben, ©emäß § 32 beS @tnf.=

©ef. jum 8. ©. B. ift bie ©enoffenfeßaft, ohne îetl ber

©taaiSorganifation zu bilben, bem ©taate öffentlidß redßt»

litß »erpreßtet, ißren ßwedf zu erfüllen. Bei 2Betge*

rung ber ©enoffenfdßaft, unorbentltcßer ©efdßäfiSfüßrung,
Bflicßtöernadbläffigungen ißrer Organe, SRicßterfüUang ber

Berbtnblicßfeiten gegenüber ißren ©läubigern ftebt bent

©taate baS IRtcßt zur anwenbung »on ßwangSmaßtegeln
ZU. ®er IReaierungSrat fann bte ©enoffenfdßaft nötigen-
falls unter Bormunbfdßaft ftellen.

Um ben ©enoffenfdßaften bie ©rfüHung ißreS

Zu erleichtern, erhalten fte Beiträge »om ©taate naeß

SRoßgabe beS SßafferrecßtS- bezw. ©traßengefeßeS, foroie
BeS ©efeßeS betreffenb bie Unterftüßung »on Bobenoer»

befferungen, unb »om Bunbe gemäß BunbeSbefdßluß be»

treffenb bte Unterftüßung ber Sanbwirtfdßaft unb Bunbel»
gefcß betreffenb 9Bafferbau- unb gorßpolizei.

Bei ber ©enoffenfdßaft beS ObltgationenredßteS iß ber

3wedE immer ein prioater unb gebt allein auf ben wirt-
fdßaftltcßen Borteil ber einzelnen SRitglieber. ®te ©e-

noffenfdßaft gibt fidß felbft ben ßwedl unb eS Hegt in

ißrer £>anb, benfelben zu erwettern, zu oerengern, ißn

burdßzufüßten ober aufzugeben, ©ie beftimmt ißre 2Bege

felbftänbig, unb eS fteßt weber bem ©taate noeß ber

©emeinbe ein ©tnfprudßSrcdßt zu.

III Hecftte unb pflichten 6er îtîitslieôef 6er
Strafte«« u«6 iüafferbawtoryorationen.

®iefe finb, foweit fte fobift%tert würben, ßauptfädß-

lidß in ber Berorbnung betreffenb BettragSpßidßten im

2Baffer- unb ©traßenbau »om 22. Oftober 1913 nteber»

gelegt.
a) SR i t g l i e b f dß a f t : ®te ©enoffenfdßaft befteßt auS

fämtlidßen Stegenfdßaftsbeßßern, beten ©cunbftücfe an

baS öffentlidße SBerf beitragSpflidßtig ftnb. ®ie SRit»

gltebfdßaft berußt auf bem ©runbftüdfe unb jebeS bet»

tragSpflidßtige ©runbftücf ergibt eine SRitgliebfdßaft (§ 1?

ber Berorbnung) unb als foldße eine ©limme in ber

©enoffenfdßaft. ©ine auSnaßme tritt nur bann ein,

wenn mehrere pflidßtige ©runbftüdfe tn einer £anb »er«

etnigt finb. 3n biefem galle ßat ber betreffenbe ©igen'

tümer nur eine ©limme.
®te golge biefer Borfdßriften ift, baß, wenn ein in

SRiileibenßeit gezogenes ©runbftücf feinen Beftßer wedßfelt,

nicht bie SRitgliebfdßaft wedßfelt, fonbern nur bet

ßaber berfelben, getner ergibt ftdß barauS, baß eS nießt

im Belieben ber ©enoffenfdßaft fteßt, SRitglieber aufju'

neßmen ober auSzufcßließen. @S gibt weber eine P»r
naßme nodß ben auSfdßluß etneS ©enoffenfdßafterS.
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Ostern genügt nicht, bereits einige Jahre vor Verlassen
der Schule muß der Knabe auf die Vorteile hingewiesen
werden, welche ihm das Erlernen eines Handwerks oder
eines Gewerbes bietet. Es ist sicherlich nicht Unrecht,
wenn man glaubt, daß ein zielbewußter Hinweis, eine
wiederholte energische Aufklärung von Erfolg gekrönt
sein wird. Wir stehen sogar auf dem Standpunkt, daß
diese Arbeit nicht auf die Volksschule beschränkt bleiben,
sondern zweckmäßig auch auf die Msttel- und höhern
Schulen ausgedehnt werden müßte.

Viele solcher jungen Leute werden Kaufmann, Beamte
aller Art und erreichen Gehälter, die im ersten Jahrzehnt
in den weitaus meisten Fällen durchaus nicht höher sind
als die Löhne vieler Handwerksgesellen. In späteren
Jahren der Selbständigkeit aber werden sie ihre bessere

Schulbildung ganz bestimmt nicht als unnützen Ballast
empfinden. Es ist gar keine Frage, daß gerade die Hand-
Werkskammern die rechten Faktoren sind, die auch in den
höheren Schulen mit Erfolg aufklärend und werbend
tätig.sein können. Wie diese Werbearbeit einzuleiten und
durchzuführen ist, muß naturgemäß dem Geschick und dem
Takt des Vorstehers der Handwerkskammer überlassen
bleiben. Man darf nicht vergessen, daß die Handwerks-
kammer durch ihre Tätigkeit diejenigen Meister kennen lernt,
die zur Lehrlingsausbildung nicht geeignet sind, und emp-
siehst, den Wünschen solcher Meister nach Lehrlingen mit
größter Vorsicht entgegen zu kommen. Dann ist die Hand-
werkskammer in der Lage, die Berechtigung zur Annahme
weiterer Lehrlinge beurteilen zu können, auch über die

Bestimmungen der Höchstzahl der zu beschäftigenden Lehr-
linge für die einzelnen Berufe Verordnungen zu erlassen.
Auch die moralische Seite kommt in Frage. Die Tätig-
keit der Lehrlingsoermittlung und die der Überwachung
der vermittelten Lehrlinge ist sehr eng miteinander ver-
wandt, da ja die Lehrlinasvermitàng auch die moralisch?
Verantwortung für das Wohlergehen des jungen Menschen
in sich schlicht.

Wir in der Schweiz haben die Institution des Lehr-
lings-Patronates, welche eine nutzbringende Tätigkeit in
allen Teilen entfaltet. Könnte nicht ein „Mehr" ge-
leistet werden? Könnten nicht die kantonalen Gewerbe-
verbände, ja jede einzelne Gewerbeseklion und vor allem
die Berufsoerbände sich der Lehrlingsfrage intensiver an-
nehmen? Könnte nicht von den kantonalen Industrie-
und Erziehungsdepartement aus, à ia Handwerkskammer
in Deutschland den Lehrern weglettende Weisung erteilt
werden? Gewiß ja!

Über die Gründung om
SirnUn- md MsserbniWWflenschnsten

richtet das Baudepartement des Kantons Luzern
folgendes Kreisschreiben an die Gemeinden:

Die Straffen- und Wasserbaugenossenschaften
sind Nsrxorationen des kantonalen öffentlichen
Rechtes und nicht des schweizerischen privat-
rechtes. Für sie sind maßgebend § 52, Abs. 2, des
Zwitaesetzbuches, Z 87 der luzernischen Staatsverfassung,
die M 31 und 32 des luzernischen Einführungsgesetzes
zum Zivilgesetzbuch, das Straßengesetz, das Wasserrcchts-
gesetz, das Gesetz betreffend die Unterstützung von Boden-
Verbesserungen und die Verordnung betreffend die Bei-
tragspslichten im Straßen- und Wasserbau.

Entstehung der Straffen-- und Wasserbau-
genossenschaften.

Die Genossenschaft entsteht als Persönlichkeit und
wird daher handlungsfähig, wenn sie organisiert ist, d. h.

wenn ihre Organe (Vorstand, Reàungsrevisoren usw.)
gewählt und ihre Statuten vom Regierungsrate geneh-
migt worden sind (Z 31 des Einführungsgesetzes zum
Zivilgesetzbuch). Sie bedarf also keiner Eintra-
gung ins Handelsregister.

In ihrer Entstehung unterscheidet sich diese Art von
Genossenschaften von der Genossenschaft des Obligationen-
rechtes (Art. 678 ff.) dadurch, daß sie nicht mit der Ein-
tragung ins Handelsregister Rechtspersönlichkeit erlangt,
sondern mit der Genehmigung ihres Réglementes durch
den Regterungsrat. Eine Eintragung ins Handelsregister
ist bei richtiger Konstituierung und Abfassung der Sta-
tuten nicht einmal möglich, was speziell aus den Aus-
führungen sub Ziff. Ill resultiert.

II. Zweck der Straffen« und Wasserbau-
genossenschaften.

Zweck sind die Erstellung und der Unterhalt eines

öffentlichen Werkes (Straßenbauten, Straßenkorrektionen,
Entwässerungen. Fluß- und Bach-Korrektionen usw.).
Dieser Zweck ist ein öffentlicher und muß aus öffentlichen
Gründen durchgeführt werden. Gemäß § 32 des Eins.-
Ges. zum Z. G. B. ist die Genossenschaft, ohne Teil der

Staai s organisation zu bilden, dem Staate öffentlich recht-

lich verpflichtet, ihren Zweck zu erfüllen. Bei Weige-

rung der Genossenschaft, unordentlicher Geschäftsführung,
Pfllchtvernachlässigungen ihrer Organe, Nichterfüllung der

Verbindlichkeiten gegenüber ihren Gläubigern steht dem

Staate das Rtcht zur Anwendung von Zwangsmaßregeln
zu. Der Regierungsrat kann die Genossenschaft nötigen-
falls unter Vormundschaft stellen.

Um den Genossenschaften die Erfüllung ihres Zweckes

zu erleichtern, erhalten sie Beiträge vom Staate nach

Maßgabe des Wasserrechts- bezw. Straßengesetzes, sowie

des Gesetzes betreffend die Unterstützung von Bodenver-
besserungen, und vom Bunde gemäß Bundesbeschluß be-

treffend die Unterstützung der Landwirtschaft und Bundes-
gesetz betreffend Wasserbau- und Forstpolizei.

Bei der Genossenschaft des Obligationenrechtes ist der

Zweck immer ein privater und geht allein auf den wirt-
schaftlichen Vorteil der einzelnen Mitglieder. Die Ge-

noffenschaft gibt sich selbst den Zweck und es liegt in

ihrer Hand, denselben zu erweitern, zu verengern, ihn

durchzuführen oder aufzugeben. Sie bestimmt ihre Wege

selbständig, und es steht weder dem Staate noch der

Gemeinde ein Einspruchsrecht zu.

III Rechte und Pflichten der Mitglieder der
Straffen- und Wasserbaukorxsrationen.

Diese sind, soweit sie kodifiziert wurden, hauptsäch-

lich in der Verordnung betreffend Bettragspflichten im

Wasser- und Straßenbau vom 22. Oktober 1913 nieder-

gelegt.
g) Mitgliedschaft: Die Genossenschaft besteht aus

sämtlichen Ltegenschaftsbesttzern, deren Grundstücke an

das öffentliche Werk beitragspflichtig sind. Die Mit-
gliedfchaft beruht auf dem Grundstücke und jedes bel-

tragspflchtige Grundstück ergibt eine Mitgliedschaft <§ 17

der Verordnung) und als solche eine Stimme in der

Genossenschaft. Eine Ausnahme tritt nur dann ein,

wenn mehrere Pflichtige Grundstücke in einer Hand ver-

einigt sind. In diesem Falle hat der betreffende Eigen-

tümer nur eine Stimme.
Die Folge dieser Vorschriften ist, daß, wenn ein tn

Mitleiden hett gezogenes Grundstück seinen Besitzer wechselt,

nicht die Mitgliedschaft wechselt, sondern nur der In-
Haber derselben. Ferner ergibt sich daraus, daß es mcht

im Belieben der Genossenschaft steht. Mitglieder auM-
nehmen oder auszuschließen. Es gibt weder eine Ml-
nähme noch den Ausschluß eines Genossenschafters. Die
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